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B 1179

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 27.05.2021 
(Az. 00493/2021 - 06) dem Herrn Anton 
Gleixner die beantragte baurechtliche 
Genehmigung für den Neubau einer 
Pergolamarkise auf dem Anwesen 
Regensburg, Babostr. 109, Gemarkung 
Regensburg, Flurstück 2161/6. Die 
Genehmigung beinhaltet die Errichtung 
einer Überdachung auf der Dachterrasse 
des Anwesens.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die 
mit amtlichem Prüfvermerk vom 
27. Mai 2021 versehenen Bauvorlagen 
zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann 
innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe (in Form dieser 
öffentlichen Bekanntmachung) Klage 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen 
Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die Beklagte (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung 
in elektronischer Form per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen. Nähere 
Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 
3. Obergeschoss, Zi. Nr. 3.043) während 
der allgemeinen Geschäftszeiten 
(Montag, Dienstag und Freitag von 
8.00 bis 11.30 Uhr sowie am Donnerstag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige 
Terminvereinbarung, Telefon (0941) 507-
7637, wird empfohlen.

Regensburg, 9. Juni 2021

Stadt Regensburg
Bauordnungsamt

Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 08. Juni 2021 
(Az. 00912/2021 - 04) die beantragte 
baurechtliche Genehmigung für die 
Errichtung eines Anbaus sowie zwei 
Dachgauben auf dem Anwesen 
Regensburg, Erikaweg 8, Gemarkung 
Regensburg, Flurstück 2834/9. Die 
Genehmigung beinhaltet die Errichtung 
eines erdgeschossigen Anbaus vor der 
südlichen Außenwand des bestehenden 
Reihenhauses auf dem oben genannten 
Baugrundstück. Des Weiteren werden 
zwei Dachgauben errichtet.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 8. Juni 2021 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann 
innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe (in Form dieser 
öffentlichen Bekanntmachung) Klage 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 

der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen 
Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die Beklagte (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung 
in elektronischer Form per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen. Nähere 
Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 
3. Obergeschoss, Zi. Nr. 3.043) während 
der allgemeinen Geschäftszeiten 
(Montag, Dienstag und Freitag von 
8.00 bis 11.30 Uhr sowie am Donnerstag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige 
Terminvereinbarung, Telefon (0941) 507-
4632, wird empfohlen.

Regensburg, 11. Juni 2021

Stadt Regensburg
Bauordnungsamt

Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den  
Wahlkreis 233 Regensburg über die Aufforderung zur  
Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die Wahl zum  
20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021

Änderung

Das Bundeswahlgesetz (BWG) wurde 
durch das 26. Gesetz zur Änderung des 
Bundeswahlgesetzes vom 3. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1482) geändert. Nach 
§ 52 a BWG gelten bei der Wahl des 
20. Deutschen Bundestages § 20 
Abs. 2 und 3 des BWG und § 34 Abs. 4 
Satz 1 BWO mit der Maßgabe, dass 
die Zahl der danach erforderlichen 
Unterstützungsunterschriften jeweils auf 
ein Viertel reduziert ist. Daraus ergibt sich 

zu Abschnitt B Nr. 5 und Nr. 6 sowie 
Nr. 7 meiner Bekanntmachung vom 
11. Januar 2021 nachfolgende Änderung:
Für Kreiswahlvorschläge von den 
in §  18 Abs. 2 BWG genannten 
Parteien (Abschnitt A Nr. 2 der 
Bekanntmachung) sowie von 
anderen Kreiswahlvorschlagsträgern 
(Wählergruppen und Einzelbewerber) 
sind demnach Unterschriften von 50 
im Wahlkreis Wahlberechtigten auf 

amtlichen Formblättern nach Anlage 14 
zur BWO zu erbringen.

Im Übrigen ergeben sich keine 
Veränderungen.

Regensburg, 14. Juni 2021

Dr. Boeckh
Kreiswahlleiter
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Einziehung von Verkehrsflächen

In seiner Sitzung vom 17.11.2020 hat der 
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und 
Wohnungsfragen der Stadt Regensburg 
beschlossen, das Einziehungsverfahren 
für das u. g. Straßenteilstück einzuleiten. 

Während der 3-monatigen Einwendungs-
frist wurden keine Einwände vorgebracht. 
Die o. g. Verkehrsfläche wird hiermit 
eingezogen. Die Einziehung wird mit der 
Sperrung der Verkehrsflächen wirksam. 
Mit der straßenrechtlichen Einziehung 
verliert eine Straße bzw. Straßenteilfläche 
ihren bisherigen öffentlichen Charakter 
auf Dauer und kann daher wieder 
uneingeschränkt anderweitig genutzt 
werden. Ein öffentlich-rechtlicher 
Benutzungsanspruch besteht nicht mehr. 

Die Einziehungsverfügung und ihre 
Begründung können beim Tiefbauamt 
der Stadt Regensburg, D.-Martin-Luther-
Str. 1, Zi. 2.043, 93047 Regensburg 
eingesehen werden. 

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 8.30 – 11.30 Uhr 
Donnerstag 14.30 – 17.30 Uhr

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Einziehungsverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 
93014 Regensburg, Hausanschrift: 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-
lich oder zur Nieder schrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
 • Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Name Anfangspunkt Endpunkt Länge/km

Weg auf der FlNr. 1444,  
Gem. Regensburg

Maximilianstraße 0,053 km westlich vom  
Anfangspunkt

0,053

BayStrWG abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diese 
Widmungsverfügung Widerspruch 
einzulegen. 

 • Die Klageerhebung in elektronischer 
Form (z. B. durch E-Mail) ist 
unzulässig. 

 • Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten.

Regensburg, den 09.06.2021

STADT REGENSBURG
– Tiefbauamt –

Im Auftrag

Köstlinger
Ltd. Baudirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
21 E 056 – Schlosserarbeiten –  
innen und außen DIN 18 360
Absendung der Auftragsbekannt- 
machung im EU-Amtsblatt am 
08.06.2021

21 E 046 – Dachabdichtungs- und 
Klempnerarbeiten mit Dachbegrünung 
DIN 18338, 18339, 18916
Absendung der Auftragsbekannt- 
machung im EU-Amtsblatt am 
14.06.2021

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
21 A 099 – Küchentechnik

21 A 121 – Metallbauarbeiten nach  
DIN 18360

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

3. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
21 A 114 – Rahmenvereinbarung zur 
Lieferung von Stahlrohrmasten

21 A 119 – Lieferung, Montage und  
Unterhalt von zwei LED-Videowänden  
für das Jahnstadion 

21 A 120 – Rahmenvereinbarung 
Lieferung Abfallbehälter

21 A 122 – Kauf von Baumaschinen  
und Geräten – 10 Lose

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.regensburg.de/vergaben  
und www.vergabe.bayern.de


